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428. Änderung des Art. 26 der Satzung des Europarats
429. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung

ausländischer Schiedssprüche
430. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internatio-

naler Kindesentführung
4 3 1 . Kundmachung: Widerruf der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft

und Verkehr der Republik Österreich und der für das ADR zuständigen Behörde von
Spanien nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von Peressigsäure mit
höchstens 40% Peressigsäure in Kombinationsverpackungen (Kunststoff)

432. Kundmachung: Widerruf der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich und dem Justizminister des Königreiches
Dänemark nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von Peressigsäure mit
höchstens 10% bzw. 16% Peressigsäure

433 . Kundmachung: Widerruf von zwei Vereinbarungen zwischen dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich und der für das ADR zuständigen
Behörde Frankreichs

434. Kundmachung: Widerruf der Vereinbarung zwischen dem Verkehrsminister der Bundesrepublik
Deutschland und dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der
Republik Österreich nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von
Thermostaten mit einer Kalium-Natrium-Legierung

427. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der Satzung des

Europarates

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parats haben folgende weitere Staaten ihre Beitritts-
urkunden zur Satzung des Europarats (BGBl.
Nr. 121/1956, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereichs BGBl. Nr. 285/1992) hinterlegt.

Staaten:

Estland
Litauen
Slowenien

Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

14. Mai 1993
14. Mai 1993
14. Mai 1993

Vranitzky

428. Änderung des Art. 26 der Satzung des Europarats

4 261
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(Übersetzung)

Bescheinigung des Generalsekretärs des Europarats

Nachdem Art. 41 Abs. d der Satzung des
Europarats *) vorsieht, daß Änderungen der Arti-
kel 23 bis 35, 38 und 39 nach ihrer jeweiligen
Billigung durch das Ministerkomitee und die
Beratende Versammlung mit dem Datum der vom
Generalsekretär ausgestellten Bescheinigung, die
den Regierungen der Mitglieder zu übersenden ist
und die Billigung der genannten Änderungen
beglaubigt, in Kraft treten, beglaubigt der General-
sekretär hiemit wie folgt:

1. Das Ministerkomitee hat durch die am 13. Mai
1993 erfolgte Annahme der Entschließungen (93)
23, (93) 24, (93) 25, die die jeweilige Zahl der
Vertreter von Estland, Litauen und Slowenien in der
Beratenden Versammlung festsetzt, die Änderung
zu Art. 26 der Satzung genehmigt, dessen Text
nachstehend wiedergegeben wird;

2. Die Beratende Versammlung hat dieselben
Änderungen am 11., 12. und 13. Mai 1993
genehmigt [Stellungnahmen Nr. 168, 169, 170
(1993)];

3. Nachdem diese Änderungen durch beide
Organe des Europarats genehmigt worden sind,
treten sie mit 14. Mai 1993, dem Datum der
vorliegenden Bescheinigung, die am selben Tag den
Regierungen der Mitglieder übersendet worden ist,
in Kraft.

Der geänderte Text des Art. 26 lautet wie folgt:

„Die Mitglieder haben Anspruch auf die nachste-
hend angegebene Zahl von Sitzen:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 121/1956, zuletzt
geändert durch BGBl. Nr. 181/1993

Geschehen zu Straßburg, am 14. Mai 1993

Vranitzky

429. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Anerkennung und Vollstreckung

ausländischer Schiedssprüche

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat Barbados am 16. März 1993
seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über
die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche (BGBl. Nr. 200/1961, letzte Kund-
machung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 290/1993) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde
hat die Regierung von Barbados gemäß Art. I Abs. 3
erklärt, daß sie das Übereinkommen auf Grundlage
der Gegenseitigkeit nur auf die Anerkennung und
Vollstreckung solcher Schiedssprüche, die auf dem
Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergan-
gen sind, anwenden werde. Ferner erklärte sie, daß
sie das Übereinkommen nur auf Streitigkeiten aus
solchen Rechtsverhältnissen, sei es vertraglicher
oder nichtvertraglicher Art, anwenden werde, die
nach dem Recht von Barbados als Handelssache
angesehen werden.

Vranitzky

430. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die zivilrechtlichen Aspekte interna-

tionaler Kindesentführung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Auswärtige
Angelegenheiten des Königreichs der Niederlande
hat Griechenland am 19. März 1993 seine Ratifika-
tionsurkunde zum Übereinkommen über die zivil-
rechtlichen Aspekte internationaler Kindesentfüh-
rung (BGBl. Nr. 512/1988, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 132/1992) hinter-
legt.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde hat Griechenland nachstehende Vorbehalte
erklärt bzw. Erklärung abgegeben:

Gemäß Art. 42:
— daß es nur insoweit gebunden sein wird, die

sich aus der Beigebung eines Rechtsanwalts
oder aus einem Gerichtsverfahren ergebenden
Kosten im Sinne des Art. 26 Abs. 2 zu
übernehmen, als diese Kosten sich auf Fälle
unentgeltlich angebotener Verfahrenshilfe
beziehen;



3120 158. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1993 — Nr. 431 bis 434

— daß es die Verwendung der französischen
Sprache in den seiner zentralen Behörde
zugesandten Anträgen, Mitteilungen oder
sonstigen Schriftstücken beeinsprucht.

Gemäß Art. 6 des Übereinkommens wurde als
zentrale Behörde Griechenlands das Justizministe-
rium (Direction de l'élaboration des lois, 4ème
section) bestimmt.

Vranitzky

4 3 1 . Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend
den Widerruf der Vereinbarung zwischen dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr der Republik Österreich und der für
das ADR zuständigen Behörde von Spanien
nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung
von Peressigsäure mit höchstens 40% Peressig-
säure in Kombinationsverpackungen (Kunst-

stoff)

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Bundesminister
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der
Republik Österreich und der für das ADR
zuständigen Behörde von Spanien nach Rn. 2010
des ADR über die Beförderung von Peressigsäure
mit höchstens 40% Peressigsäure in Kombinations-
verpackungen (Kunststoff) (BGBl. Nr. 196/1990)
ist auf Grund der mit 1. Jänner 1993 in Kraft
getretenen Änderungen der Anlage A und B des
Europäischen Übereinkommens über die internatio-
nale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR) *) obsolet und nach Herstellung des
beiderseitigen Einvernehmens mit diesem Tag
widerrufen worden.

Klima

432. Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend
den Widerruf der Vereinbarung zwischen dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr der Republik Österreich und dem
Justizminister des Königreiches Dänemark
nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung
von Peressigsäure mit höchstens 10% bzw. 16%

Peressigsäure

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Bundesminister
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der
Republik Österreich und dem Justizminister des
Königreiches Dänemark nach Rn. 2010 des ADR
über die Beförderung von Peressigsäure mit
höchstens 10% bzw. 16% Peressigsäure (BGBl.
Nr. 122/1990) ist auf Grund der mit 1. Jänner 1993
in Kraft getretenen Änderungen der Anlage A und B
des Europäischen Übereinkommens über die

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 164/1993

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) *) obsolet und nach Herstellung
des beiderseitigen Einvernehmens mit diesem Tag
widerrufen worden.

Klima

433. Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend
den Widerruf von zwei Vereinbarungen zwi-
schen dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Öster-
reich und der für das ADR zuständigen

Behörde Frankreichs

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht:

Die Vereinbarungen zwischen dem Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der
Republik Österreich und der für das ADR
zuständigen Behörde Frankreichs

1. gemäß Rn. 2010 und 10 602 des ADR
betreffend die Beförderung von 1,1,1,2-Tetra-
fluoräthan (BGBl. Nr. 400/1990)

2. gemäß Rn. 2010 des ADR betreffend die
Beförderung von Benzoylperoxid mit minde-
stens 30% Phlegmatisierungsmitteln der
Klasse 5.2 Ziff. 8 b (BGBl. Nr. 510/1990)

sind auf Grund der mit 1. Jänner 1993 in Kraft
getretenen Änderungen der Anlage A und B des
Europäischen Übereinkommens über die internatio-
nale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR) *) obsolet und nach Herstellung des
beiderseitigen Einvernehmens mit diesem Tag
widerrufen worden.

Klima

434. Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betreffend
den Widerruf der Vereinbarung zwischen dem
Verkehrsminister der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Öster-
reich nach Rn. 2010 des ADR über die
Beförderung von Thermostaten mit einer

Kalium-Natrium-Legierung

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird
kundgemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Verkehrsmini-
ster der Bundesrepublik Deutschland und dem
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr der Republik Österreich nach Rn. 2010 des
ADR über die Beförderung von Thermostaten mit
einer Kalium-Natrium-Legierung (BGBl.
Nr. 654/1992) ist auf Grund der mit 1. Jänner 1993
in Kraft getretenen Änderungen der Anlage A und B
des Europäischen Übereinkommens über die
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR) *) obsolet und nach Herstellung
des beiderseitigen Einvernehmens mit diesem Tag
widerrufen worden.

Klima

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 164/1993


